
Überschrift 
Amtliche Bekanntmachung 
 
 
„Schweinäcker“, Aufstellung des Bebauungs-
plans mit frühzeitiger Öffentlichkeitsbe-teili-
gung 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Sindelfingen hat 
am 14.12.2021 in öffentlicher Sitzung besch-
los-sen, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Be-
bauungsplan und gemäß § 74 LBO die Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften 
„Schweinäcker“, Planbereich 23/3, in Sindel-
fingen aufzustellen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des aufzustel-
lenden Bebauungsplans wird wie folgt be-
grenzt: 
 
im Norden: durch die Schwertstraße 
im Osten: durch die Tilsiter Straße 
im Süden: durch die Autobahn A81 
im Westen: durch die Eschenbrünnlestraße 
 
Maßgebend ist der Abgrenzungsplan des 
Amts für Stadtentwicklung und Geoinforma-
tion - Abt. Stadtentwicklung vom 25.11.2021. 
 
 
 

 



 
 
 
Die wesentlichen Ziele der Planung sind: 
 
 Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine zukunftsfähige Ent-
wick-lungdes Quartiers sowie Sicherung des 
Bestands 
 Ausschluss von weiterem zentrenrele-
vanten Einzelhandel im Plangebiet 
 Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Realisierung eines 
Wohnquartiers 
 Prüfung eines „urbanen Quartiers“ als 
gemischte Form von Wohnen und Gewerbe 
 Anwendung des aktuellen Planungs-
rechts 
 
Der Abgrenzungsplan, einschließlich der Ziele 
und Zwecke der Planung, können im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB während eines 4-
wöchigen Aushangs ab dem 17.01.2022 im 
Rathaus Sindelfingen, Rathausplatz 1, beim 
Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation 
im Flur des 6. Stockwerks eingesehen werden 
(öf-fentliche Unterrichtung). Während dieser 
Zeit besteht im Raum 6.02 des Amts für Stadt-
ent-wicklung und Geoinformation die Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung der Pla-
nung. Die Räume sind barrierefrei erreichbar. 
 
Darüber hinaus sind alle Unterlagen auch auf 
der Website der Stadt Sindelfingen unter 
https://www.sindelfingen.de/beteiligungsver-
fahren einzusehen. 
 
Dienststunden der Planauslage beim Bürger-
amt Stadtentwicklung und Bauen (Rathaus 
Sin-delfingen, Rathausplatz 1, 6. Stockwerk): 
 
Montag bis Mittwoch: 
8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag: 
8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr 
Freitag: 
8:00 bis 12:00 Uhr 
 
 
Weiterer Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
erstmalige Aufstellung oder die Änderung von 
Bebauungsplänen für Grundstückseigentümer 



Erschließungs- und Abwasserbeiträge entste-
hen können. 
 
 
Sindelfingen, den 13.01.2022 
 
 
[gez.] Michael Paak 
Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation 
 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung 
 
„Schweinäcker“, Flächennutzungsplanände-
rung Nr. 21 mit frühzeitiger Öffentlich-keitsbe-
teiligung 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Sindelfingen hat 
am 14.12.2021 in öffentlicher Sitzung besch-
los-sen, gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 
und § 8 Abs. 3 BauGB das Verfahren zur Flä-
chen-nutzungsplanänderung Nr. 21 
„Schweinäcker“ in Sindelfingen einzuleiten 
(Parallelverfahren).  
 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Entwurfs 
der Flächennutzungsplanänderung wird wie 
folgt begrenzt: 
 
im Norden: durch die Flurstücke nördlich 
der Schwertstraße 
im Osten: durch die Flurstücke östlich der 
Tilsiter Straße 
im Süden: durch die Autobahn A81 
im Westen: durch die Eschenbrünnlestraße 
 
Maßgebend ist der Entwurf der Flächennut-
zungsplanänderung des Amts für Stadtent-
wicklung und Geoinformation, Abteilung Stadt-
entwicklung vom 12.01.2021. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Die wesentlichen Ziele der Planung sind: 
 
 Anpassung des Flächennutzungsplans 
an die zukünftige Nutzungen des „Goldbach 
Quartiers“. 
 Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Entwicklung des „Gold-
bach Quartiers“. 
 Anpassung an die Ziele die Regional-
planung. 
 
Der Entwurf der Flächennutzungsplanände-
rung, einschließlich der Ziele und Zwecke der 
Pla-nung, können im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB während eines 4-wöchigen Aus-
hangs ab dem 17.01.2022 im Rathaus Sindel-
fingen, Rathausplatz 1, beim Amt für Stadtent-
wicklung und Geoinformation im Flur des 6. 
Stock-werks eingesehen werden (öffentliche 
Unterrichtung). Während dieser Zeit besteht 
im Raum 6.02 des Amts für Stadtentwicklung 
und Geoinformation die Gelegenheit zur Äu-
ßerung und Erörterung der Planung. Die 
Räume sind barrierefrei erreichbar. 
 



Darüber hinaus sind alle Unterlagen auch auf 
der Website der Stadt Sindelfingen unter 
https://www.sindelfingen.de/beteiligungsver-
fahren einzusehen. 
 
Dienststunden der Planauslage beim Amt für 
Stadtentwicklung und Geoinformation (Rat-
haus Sindelfingen, Rathausplatz 1, 6. Stock-
werk): 
 
Montag bis Mittwoch: 
8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag: 
8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr 
Freitag: 
8:00 bis 12:00 Uhr 
 
 
Sindelfingen, den 13.01.2022 
 
[gez.] Michael Paak 
Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation 
 


